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VERFAHRENSVERMERKE
1. Der Stadtrat der Stadt Königsbrunn hat in der Sitzung vom  06.05.2025  gemäß § 2

Abs. 1 BauGB die Aufstellung der Außenbereichssatzung beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss wurde am 22.05.2025 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Zu dem Entwurf der Außenbereichssatzung in der Fassung vom 06.05.2025
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß gemäß §
35 Abs. 6 i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 2. Alt. BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB in
der Zeit vom 02.06.2025 bis 01.07.2025 beteiligt.

3. Der Entwurf der Außenbereichssatzung in der Fassung vom 06.05.2025 wurde mit
der Begründung gemäß gemäß § 35 Abs. 6 i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 2. Alt.
BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 02.06.2025 bis 01.07.2025
öffentlich ausgelegt.

4. Die Stadt Königsbrunn hat mit Beschluss des Stadtrats vom 30.09.2025 die
Außenbereichssatzung gemäß § 35 Abs. 6 i.V.m. § 10 Abs. 1 BauGB in der
Fassung vom 30.09.2025 als Satzung beschlossen.

Königsbrunn, den 01.10.2025

.............................................
Franz Feigl, 1. Bürgermeister (Siegel)

5. Ausgefertigt

Königsbrunn, den 01.10.2025

.............................................
Franz Feigl, 1. Bürgermeister (Siegel)

6. Der Satzungsbeschluss zu der Außenbereichssatzung wurde am . . . . . . . . .
gemäß § 35 Abs. 6 i.V.m. § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt
gemacht.  Die Außenbereichssatzung ist damit in Kraft getreten.

Königsbrunn, den . . . . . . . . .

.............................................
Franz Feigl, 1. Bürgermeister (Siegel)
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Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

693 Bestehende Bebauung (Haupt- und Nebengebäude)
mit Flurstücksgrenzen/-nummern

gemäß § 35 Abs. 6 BauGB
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